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Einleitung 

MATHIAS LINDENAU, MARCEL MEIER KRESSIG 
 
 

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, auf de-
ren 30 Artikel jeder Mensch gleichermaßen einen Anspruch hat. Sie 
beinhalten Schutz- und Freiheitsrechte ebenso wie politische, soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche Teilhaberechte. Auch wenn es sich hier-
bei lediglich um eine Erklärung, aber keinen völkerrechtlichen Vertrag 
handelt, der durch die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ratifi-
ziert werden muss und zudem keine übergeordnete Instanz besteht, die 
souveräne Staaten zur Um- und Durchsetzung der Menschenrechte 
zwingen könnte – dennoch gilt die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte zu Recht als ein Schlüsseldokument für die herausragende 
Bedeutung, die den Menschenrechten und der Menschenwürde zu-
kommt. Denn die in ihr enthaltenen »Menschenrechtsansprüche richte-
te nicht mehr der Bürger (oder Untertan) an den Staat, sondern der 
Mensch an die Menschheit« (Treue 1998: 12). Folglich wurden in der 
Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die »Men-
schenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende 
Ideal« proklamiert, das die »Anerkennung der allen Mitgliedern der 
menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und 
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unveräußerlichen Rechte« verlangt.1 Damit ist der Anspruch auf uni-
verselle Geltung der Menschenrechte verbunden, die jeder Person un-
geachtet ihrer Hautfarbe, Religion, Nationalität oder ihrem Geschlecht 
und dergleichen mehr zustehen. 

Doch sind das nicht nur schöne Worte, Absichtserklärungen, deren 
Umsetzung moralisch wünschbar, aber realitätsfern ist? Lässt sich der 
universelle Geltungsanspruch der Menschenrechte, dass sie überall und 
für alle Menschen bestehen, tatsächlich verwirklichen? Müssen die de-
klarierten Verlautbarungen nicht zynisch für Menschen klingen, die ih-
re Rechte in ihren Staaten nicht durchsetzen können? Erstarken welt-
weit nicht wieder autoritäre Regime, die fundamentale Menschenrechte 
geringachten? Und führen uns die Ereignisse in der Welt nicht immer 
wieder aufs Neue das Versagen der Weltgemeinschaft vor Augen: wie 
z.B. in Ruanda und in Srebrenica, oder jüngst dem Vorwurf von 
UNICEF an die Weltgemeinschaft, beim Schutz von Kindern versagt 
zu haben? 

Es kann nicht bestritten werden, dass Menschenrechtsverletzungen 
an der Tagesordnung sind, ja selbst die Ratifizierung internationaler 
Abkommen durch Staaten keine Garantie für die Einhaltung der Men-
schenrechte bietet. Doch deshalb die Menschenrechte als unwirksam 
zu bewerten wäre falsch. Seit ihrer Deklaration sind Fortschritte, so be-
scheiden sie sich auch im universellen Maßstab ausnehmen mögen, er-
zielt worden. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Menschenrech-
te globale Bedeutung und Akzeptanz erlangt haben. Selbst repressive 
Staaten werden verbal ihre Verpflichtung gegenüber den Menschen-
rechten nicht leugnen. Allein schon durch ihren Beitritt zur UNO ge-
hen die Staaten die moralische Verpflichtung ein, den Menschen-
rechtsnormen in ihren nationalen Gesetzgebungen volle Geltung zu 
verschaffen. Allerdings ist der moralische Geltungsanspruch »der glei-
chen Berücksichtigung eines jeden Menschen durch die politische 
Ordnung, in der lebt« (Menke/Pollmann 2008: 43) mit moralischen 

                                            
1  Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948, abgedruckt in: 

Bundeszentrale für politischen Bildung 1995: 37ff. 
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Mitteln kaum durchzusetzen. Wohl kann sich die Öffentlichkeit empö-
ren, sie kann appellativ die Beachtung der Menschenrechte einfordern, 
jedoch lässt sich mit der Moral allein eine Verletzung der Menschen-
rechte nicht sanktionieren und auch ihre Durchsetzung nicht erzwin-
gen. Zur wirksamen Um- und Durchsetzung der Menschenrechte be-
darf es deshalb zwingend zweierlei: Zum einen bedürfen die Men-
schenrechte einer rechtlichen Institutionalisierung, um sie einklagbar 
werden zu lassen und ihnen rechtlich Geltung zu verschaffen. Dadurch 
verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten rechtlich dazu, die Men-
schenrechtsnormen in ihrem Staatsgebiet durchzusetzen. Zum anderen 
bedarf es ebenso politischer Aushandlungen zwischen den verschiede-
nen Staaten, um ihre jeweiligen unterschiedlichen nationalen, wirt-
schaftlichen und historischen Interessen zu berücksichtigen (vgl. Loh-
mann 2007).2 Auch wenn zwischen dem moralischen Ideal und den 
Möglichkeiten der politisch ausgehandelten rechtlichen Institutionali-
sierung, also den Wünschbarkeiten und Machbarkeiten, ein Span-
nungsverhältnis besteht, so konnten doch auch im politisch-juridischen 
Bereich Fortschritte für die Durchsetzung der Menschenrechte erzielt 
werden. Ausgehend von der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte wurden die verschiedenen rechtsverbindlichen internationalen 
Menschenrechtsabkommen von sehr vielen Staaten ratifiziert, deren 
Einhaltung mittels Kontrollmechanismen (Berichtspflicht der Unter-
zeichnerstaaten, Staaten- und Individualbeschwerde) durch internatio-
nale Gerichte, wie dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
und unabhängige Expertenausschüsse überwacht wird. Ebenso fungiert 
der 2006 geschaffene UN-Menschenrechtsrat als politisches Kontroll-
gremium wie auch der 1993 eingerichtete Hohe Kommissar für Men-
schenrechte. Einige Staaten haben zudem die in den Menschenrechts-
abkommen enthaltenen Rechte und Rechtsmittel in ihre Verfassung 

                                            
2  Inwiefern die moralischen Ansprüche dem politischen Handeln vorgegeben 

und als Rechte umzusetzen sind oder von einem genuin politischen Ver-
ständnis der Menschenrechte ausgegangen werden muss, werden wir hier 
nicht diskutieren (vgl. dazu: Menke/Raimondi 2011). 
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aufgenommen. Aus all dem folgt, dass Menschenrechtsverletzungen 
reale Konsequenzen für die Verursacherstaaten nach sich ziehen kön-
nen. Das gilt für bilaterale Beziehungen im Bereich der zwischenstaat-
lichen Kooperation ebenso wie für die Entwicklungszusammenarbeit: 
Die Sanktionen können vom Wirtschaftsboykott, über die Anwendung 
von Menschenrechtsklauseln in der Waffenexportgesetzgebung bis hin 
zum Einstellen von wirtschaftlicher, politischer und militärischer Hilfe 
reichen (vgl. hierzu Ignatieff 2002: 33; Kälin/Künzli 2005: 20f.; Len-
hart 2006: 14; Schmahl 2012; Goppel 2012). 

Trotz dieser Fortschritte gilt es klar zu konstatieren, dass wir auf 
globaler Ebene von der Einhaltung menschenrechtlicher Standards 
noch weit entfernt sind, und das gilt auch für unsere westlich-liberalen 
Gesellschaften. Auch wenn sie sich in ihrem Selbstverständnis als Ver-
fechter der Menschenrechte sehen, so geben sie mitunter ein wenig 
glaubwürdiges Vorbild ab, wenn sie weiterhin aufgrund nationaler In-
teressen Waffenlieferungen in Gebiete durchführen, deren Waffen für 
Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden können. Ein gleiches 
gilt für wirtschaftliche Beziehungen, die trotz bestehender Menschen-
rechtsverletzungen aufrechterhalten werden. Staaten wie die USA, die 
andere Staaten wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen anklagen, 
aber ein Gefängnis wie Guantánamo betreiben und eine mögliche An-
klage ihre Staatsangehörigen vor dem 2002 eingerichteten Internatio-
nalen Strafgerichtshof verhindern, werden sich ebenso den Vorwurf 
der Doppelmoral gefallen lassen müssen, wie Israel, dass sich als ein-
zige Demokratie im Nahen Osten preist, mit dem neuen Nationalitä-
tengesetz jedoch alle nichtjüdischen Staatsangehörigen diskriminiert.3 
Doch damit nicht genug: In vielen westlich-liberalen Gesellschaften 
werden menschenrechtliche Standards und die Geltung der Menschen-

                                            
3  Auch für den Bereich des Völkerstrafrechts können in diesem Zusammen-

hang Doppelstandards unterstellt werden, wenn sich z.B. afrikanische Po-
tentaten wegen schwerster Menschenrechtsverletzungen vor dem Internati-
onalen Strafgerichtshof verantworten müssen, die Planer und Organisatoren 
von Guantánamo hingegen nicht (vgl. Kaleck 2012). 


